
Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  

 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 

 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 

Bebauungsplans Nr. 19 "Östlich der Sundernstraße", 4. Änderung

08.06.2020

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 19 "Östlich der Sundernstraße", 4. Änderung ist die Beseitigung einer Scheune 
vorgesehen. Die im Plangebiet noch verbliebenen Gebäude (1 Scheune) und sechs Stieleichen wurden am 23.05. und 03.06.2020 durch 
BMS-Umweltplanung, Osnabrück, auf Vorkommen besonders geschützter Arten kartiert. Die sechs im Plangebiet stehenden Stieleichen 
wiesen Stammdurchmesser (in 1m Höhe) zwischen 36 und 52 cm auf. Besonders geschützte Arten konnten an diesen Bäumen nicht 
nachgewiesen werden. Die 36 cm starke Stieleiche (Nr. 1) wies eine Höhlung in etwa 1 m Höhe auf, die mittels Endoskopkamera untersucht 
wurde. Die Stieleichen Nr. 5 - 6 sind mit Efeu umwachsen. Alle sechs Bäume stehen nach der o.g. 4. Änderung des B-Plans in einer 
privaten Grünfläche und werden voraussichtlich erhalten.

■

■

Allgemein verbreitete Vogelarten, die im Umfeld der Baumaßnahme in Gehölzen nach eigenen Daten vom 23.05. 
und 03.06.2020 brüten: Amsel, Buchfink, Gartenbaumläufer, Haussperling, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, 
Zaunkönig.  
Der Star brütete 2020 in alten Stieleichen auf dem Spielplatz südlich des hier betrachteten Plangebietes (Ecke 
Sundernstraße/Schultenstraße). Eine bau-, anlage- oder betriebsbedingte Beeinträchtigung der planungsrelevanten 
Art Star ist sicher auszuschließen, da dieser nach Literaturdaten derzeit nicht als schallempfindlich einzustufen ist. 
Der Grauschnäpper brütet nach eigenen Daten in der zum Abriss vorgesehenen Scheune. Für die Art wird ein 
Art-für-Art-Protokoll angefertigt. Die Zwergfledermaus nutzt die o.g. Scheune als Wechselquartier, entsprechend ist 
auch für diese Art ein Art-für-Art-Protokoll anzufertigen.

Entfällt. 
 



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
Entfällt.



 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

Grauschnäpper (Muscicapa striata)

■

*
32416_5788

*

■

■

■

Vorgesehen ist im Plangebiet die Beseitigung einer Scheune, die dem Grauschnäpper 
als Brutplatz dient (Nachweis vom 03.06.2020).  

Vermeidungsmaßnahme VM 1: Der Abriss der Scheune ist aus Artenschutzgründen nur im Zeitraum von Oktober 
bis Februar und damit außerhalb der Brutzeit zulässig, da ansonsten der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG einschlägig würde.  
Vermeidungsmaßnahme VM 2: Aufhängen eines Halbhöhlennistkastens in den verbleibenden Gehölzen in der 
privaten Grünfläche am Südrand des Plangebietes. Die Maßnahme ist durch Fachleute zu begleiten. 

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen VM 1 und VM 2 
ist der Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 auszuschließen. 

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

 
 

 

Entfällt. 

Entfällt.

Entfällt.



 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pippistrellus)

■

*
32416_5788

*

■

■

■

Vorgesehen ist im Plangebiet die Beseitigung einer Scheune, die als Wechselquartier 
für Zwergfledermäuse einzustufen ist. Relevant ist hier insbesondere die 
Holzverschalung an den Stirnseiten der Scheune. 

Vermeidungsmaßnahme VM 1: Der Abriss der Scheune ist im Zeitraum von Oktober bis Februar zulässig. Kurz vor dem Abriss ist die Scheune auf 
Vorkommen der Zwergfledermaus erneut durch Fachleute zu untersuchen. Fachleute werden zudem im Rahmen der ökologischen Baubegleitung bei 
der umsichtigen Beseitigung der Holzverschalung an den Stirnseiten der Scheune hinzugezogen, da derzeit von einem Wechselquartier der Art 
auszugehen ist. Im Falle einer Besiedlung im Spätherbst/Winter ist das weitere Vorgehen mit der Naturschutzbehörde abzustimmen. 
Vermeidungsmaßnahme VM 2: Aufhängen von 2 Fledermausflachkästen in den verbliebenen Gehölzen am Südrand des Plangebietes. Die 
Maßnahme ist durch Fachleute zu begleiten. 

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen VM 1 und 
VM 2 ist der Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 auszuschließen. 

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

 
 

 

Entfällt. 

Entfällt.

Entfällt.
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Bäume:

1: Eiche, d 35 cm, Höhle
2: Eiche, d 48 cm, -
3: Eiche, d 45 cm, -
4: Eiche, d 52 cm, -
5: Eiche, d 52 cm, Efeu
6: Eiche, d 50 cm, Efeu

Plangebiet
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Protokoll Fachgutachter

Artenschutz-Gebäudekontrolle
bei Beseitigung, Nutzungsänderung, 
Umbau- und Sanierungsvorhaben

KREIS STEINFURT 
Umwelt- und Planungsamt 
Untere Naturschutzbehörde  
Tecklenburger Straße 10 
48565 Steinfurt

Die Gebäudekontrolle ist von einem faunistischen Fachgutachter durchzuführen. Für die Artenschutzprüfung ist vom Gut-
achter dieses Formblatt sowie die aktuellen ASP-Formulare A und ggf. B des Landes NRW1 auszufüllen sowie eine 
Fotodokumentation beizufügen. In der Regel kann auf einen zusätzlichen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verzichtet 
werden. Eine Liste geeigneter Büros erhalten Sie bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt. Weitere In-
formationen Tnden Sie auch unter der „Handlungsempfehlung Artenschutz“2 und dem „Merkblatt Artenschutz bei Besei-
tigungsvorhaben und Sanierungen“3. Hinweis zum Ausfüllen des Formblatts: es sind Einträge in allen thematischen 
Abschnitten (fettgedruckte ÜberschriDen) erforderlich!

Gemarkung Flur | Flurstück(e)

Informationen zum Grundstück

Aktenzeichen des Vorhabens Baujahr des Objekts

Art des Vorhabens

Angaben zum Vorhaben

1 http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads

2 Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben (Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW vom 22.12.2010)

3 www.kreis-steinfurt.de unter Formulare

Straße Hausnummer

OrtPostleitzahl

Angaben Antragsteller/in

MobilfunknummerTelefon

E-Mail

Straße Hausnummer

OrtPostleitzahl

VornameName
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  Kontrolle vom Boden aus    mit Leiter bis zu 3 m Höhe   mit Hubsteiger

  Weiteres   
bitte eintragen

Vollständigkeit

  alle Gebäudeseiten (außen)    alle Räume (innen)    Keller

  Dachstuhl, Anmerkungen   
bitte eintragen

Hilfsmittel

  Taschenlampe   Fernglas   Detektor   Spiegel   Endoskopkamera

  Weiteres   
bitte eintragen

Prüfung

  Baupläne auf nicht sichtbare Hohlwände/ -räume    Tierspuren (Fettabrieb, Kot, Nester),

  EinNugmöglichkeiten (Dach, Fassade, Fensterläden, Rollladenkästen, Keller)   Nisthilfen,

  Bewuchs    aktuelle Vorkommen     angrenzende Habitate (Gehölze o. ä.)

  Weiteres   
bitte eintragen

  Ein-/AusNugkontrollen4

  Termine  bitte eintragen

Fachgutachter/in | Name

Zeitpunkt und Umfang der Gebäudekontrollen (Methode)

Datum | Uhrzeit der Kontrolle(n)

4 Erfassungen für die gebäudebewohnenden Arten sind nach dem „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“ 
(MKULNV NRW (2017) (Hrsg.); Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH Trier & STERNA Kranenburg u. BÖF Kassel. Schlussbericht zum Forschungs-
projekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen Az.: III-4 - 615.17.03.13. online) durchzuführen

5 MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maß-
nahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4 - 615.17.03.09). Bearb. FÖA Landschaftsplanung 
GmbH (Trier): J. Bettendorf, R. Heuser, U. Jahns- Lüttmann, M. Klußmann, J. Lüttmann, Bosch & Partner GmbH: L. Vaut, Kieler Institut für Land-
schaftsökologie: R. Wittenberg. Schlussbericht (online)

6 Bitte verwenden Sie dazu das „Formular Naturschutzmaßnahme (Maßnahmenblatt)“, s.www.kreis-steinfurt.de unter Formulare

Schönheim, Arnold (BMS-Umweltplanung, Freiheitsweg 38a, 49086 Osnabrück)

23.05.2020/08:00 - 09:00 Uhr und 03.06.2020/15:00 - 18:00 Uhr

Alle 6 Stieleichen im Plangebiet kartiert, eine Baumhöhle mittels Endoskopkamera untersucht
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Ergebnis der Gebäudekontrolle

  Es wurden keine Hinweise auf Vorkommen von Vogel- oder Fledermausarten 
oder auf deren Nester / Quartiere festgestellt. 

  Es wurden nur national besonders geschützte Tierarten oder deren Spuren 
(wie z. B. Hornissen, Marder, Amphibien) festgestellt 

Tierart  

Anzahl der Individuen           Art der Spuren

  Es besteht ein Potenzial für Vorkommen folgender Vogel- oder Fledermausarten. Dies sollte durch weitere 
Erfassungen veriVziert werden 

Vorkommen  

Anzahl der Individuen           Feststellung z.B. Wochenstube, Zwischenquartier

  Es besteht ein Potenzial für Vorkommen folgender Vogel- oder Fledermausarten, die als „reale Vorkommen“ 
betrachtet werden (worst case Betrachtung) 

Tierart  

Anzahl der Individuen           Feststellung z.B. Wochenstube, Zwischenquartier

  Es wurden Vorkommen von Vogel- oder Fledermausarten bzw. deren Nester/Quartiere festgestellt 

Tierart  

Anzahl der Individuen           Feststellung z.B. Wochenstube, Zwischenquartier

Auswirkungsprognose

  Die Verbote nach § 44 BNatSchG werden für Europäische Vogelarten und FFH-Anhang IV-Arten bei der 
Realisierung des Vorhabens nicht ausgelöst. 
Begründung (artspeziVsch), ggf. Aussagen zum räumlichen Zusammenhang nach § 44 (5) 

Begründung

  Es besteht die Gefahr der Verletzung oder Tötung von Individuen nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

betroffene Arten

  Es besteht die Gefahr der erheblichen Störung nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

betroffene Arten

  Es werden Lebensstätten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG beschädigt oder zerstört, ohne dass die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt 

betroffene Arten

Zwergfledermaus

Zwergfledermaus

Wechselquartier

Vogelarten: 1 Grauschnäpper (Brutnachweis in Mauernische)

1 Nest

Sowohl für den Grauschnäpper als auch für die Zwergfledermaus werden Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen

Grauschnäpper, Zwergfledermaus
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5 MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maß-
nahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4 - 615.17.03.09). Bearb. FÖA Landschaftsplanung 
GmbH (Trier): J. Bettendorf, R. Heuser, U. Jahns- Lüttmann, M. Klußmann, J. Lüttmann, Bosch & Partner GmbH: L. Vaut, Kieler Institut für Land-
schaftsökologie: R. Wittenberg. Schlussbericht (online)

6 Bitte verwenden Sie dazu das „Formular Naturschutzmaßnahme (Maßnahmenblatt)“, s.www.kreis-steinfurt.de unter Formulare

Erforderliche Vermeidungsmaßnahmen (inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen)

  Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich

  Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, 
wenn das Vorhaben durchgeführt wird (Bauzeitenbeschränkung) 
 

Tierart           Durchführung der Maßnahme bis zum

  Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, 
wenn das Vorhaben innerhalb der nächsten Tage durchgeführt wird 
 

Tierart           Durchführung der Maßnahme bis zum

  Im Vorfeld des Abriss-/Baubeginn folgende Bedingungen (z. B. Verschluss von EinNugö_nungen, Entwertung von 
Quartierstandorten jeweils nach Kontrolle und bei vorhandener Ausweichmöglichkeit, zeitlichen Ablauf benennen) 
für die Tierarten zu beachten 
 

Tierart  

Bedingungen

  Während des Abrisses/Umbaus sind folgende Bedingungen (z. B. Regelung des Baubetriebes wie händische 
Entfernung bestimmter Bauteile, Benachrichtigung Gutachter bei Funden) für die Tierarten zu beachten 
 

Tierart  

Bedingungen

  Es sind für folgende Tierarten vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) notwendig. Diese werden in Formular 
B unter II.2 näher beschrieben. (Maßnahmen-ID nach Wirksamkeitsleitfaden MKULNV NRW 20135, Art, Umfang, 
notwendiger Zeitpunkt der funktionsfähigen Herstellung, Verortung mit Lageplan) 

Tierart

  Es sind folgende Ausgleichsmaßnahmen zu empfehlen (bei Vorkommen nur national geschützter Arten) 

Beschreibung

Grauschnäpper, Zwergfledermaus Zeitraum Okt - Feb

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Ökologische Baubegleitung:
1. Kontrolle vor Abriss der Scheuen auf Vorkommen der Art durch Fachleute
2. Kontrolle während des Abrisses insbesondere der Holzverschalung an den Stirnseiten der Scheune (Fachleute)

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Bei der Entfernung der Holzverschalung an den Stirnseiten der Scheune bitte umsichtig vorgehen, da sich Tiere
dahinter verbergen könnten

Vermeidungsmaßnahmen, die kurzfristig umzusetzen sind:
Zwergfledermaus: Aufhängen von zwei Flachkästen in den verbleibenden Gehölzen in der privaten Grünfläche am
Südrand des Plangebietes (Bäume Nr. 1 - 6 in anhängender Karte). Installation wird durch Fachleute begleitet.

Vermeidungsmaßnahmen, die kurzfristig umzusetzen sind:
Grauschnäpper: Aufhängen eines Halbhöhlennistkastens in den verbleibenden Gehölzen in der privaten Grünfläche
am Südrand des Plangebietes (Bäume Nr. 1 - 6 in anhängender Karte). Installation wird durch Fachleute begleitet.
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Notwendigkeit weiterer Kontrollen

  Es sind keine weiteren Kontrollen erforderlich

  Es ist eine erneute Gebäudekontrolle erforderlich, wenn das Vorhaben im folgenden Zeitraum durchgeführt wird  

Zeitraum           Umfang

  Es ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich, wenn das Vorhaben im folgenden Zeitraum durchgeführt wird 

Zeitraum           Umfang

  Es sind faunistische Erfassungen folgender Arten(gruppen) erforderlich4 

Arten(gruppen)

  Die funktionsfähige Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ist durch einen Fachgutachter zu 
begleiten

  Es ist eine Fotodokumentation der durchgeführten Maßnahmen mit Lageplan unmittelbar nach der Ausführung der 
UNB vorzulegen.6

Anmerkungen

Anmerkungen

1 http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads

2 Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben (Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW vom 22.12.2010)

3 www.kreis-steinfurt.de unter Formulare

4 Erfassungen für die gebäudebewohnenden Arten sind nach dem „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“ 
(MKULNV NRW (2017) (Hrsg.); Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH Trier & STERNA Kranenburg u. BÖF Kassel. Schlussbericht zum Forschungs-
projekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen Az.: III-4 - 615.17.03.13. online) durchzuführen

5 MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maß-
nahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4 - 615.17.03.09). Bearb. FÖA Landschaftsplanung 
GmbH (Trier): J. Bettendorf, R. Heuser, U. Jahns- Lüttmann, M. Klußmann, J. Lüttmann, Bosch & Partner GmbH: L. Vaut, Kieler Institut für Land-
schaftsökologie: R. Wittenberg. Schlussbericht (online)

6 Bitte verwenden Sie dazu das „Formular Naturschutzmaßnahme (Maßnahmenblatt)“, s.www.kreis-steinfurt.de unter Formulare

Okt - Feb 1 Begehung durch Fachfrau bzw. Fachmann

Okt - Feb Abnahme der Holzverschalung (Stirnseiten Scheune)
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Bestätigung der/des Fachgutachters/in

Ich versichere hiermit, dass unter Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen und Vorgaben nicht gegen die 
im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen wird, die u. a. für alle europäisch 
geschützten Arten gelten (z. B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ist es u. a. verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre FortpNanzungs- 
und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld-/Strafvorschrieen 
der §§ 69 _. BNatSchG.

Ort, Datum Unterschrie der Fachgutachterin/des Fachgutachters 

Anlagen

Anlage 1: Fotodokumentation

Anlage 2: Protokolle einer Artenschutzprüfung (A und ggf. B)

Bestätigung der Bauherrin/des Bauherrn

Ich versichere hiermit, dass die artenschutzrechtlich erforderlichen Bedingungen eingehalten werden, so dass 
nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen wird, die u. a. für alle 
europäisch geschützten Arten gelten (z. B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten). Nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG ist es u. a. verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre 
FortpNanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld-/
Strafvorschrieen der §§ 69 _. BNatSchG.

Ort, Datum Unterschrie der Bauherrin/des Bauherrn

Osnabrück, 08.06.2020 Arnold Schönheim (BMS-Umweltplanung)
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Hinweise zum Datenschutz
Diese Datenschutzerklärung entspricht den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW). Sie soll über die Art, den Zweck und die Ver-
wendung personenbezogener Daten durch den Kreis Steinfurt informieren. Laut DSGVO besteht für den Kreis Steinfurt als 
Untere Naturschutzbehörde die Verpeichtung, den gesamten Umfang aller personenbezogenen Daten aufzulisten.

1. Verantwortlicher und DatenschutzbeauDragter
Verantwortlicher
Landrat des Kreises Steinfurt
Umwelt- und Planungsamt
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt

DatenschutzbeauDragter
Kreis Steinfurt
Datenschutzbeaufragter
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
datenschutz@kreis-steinfurt.de

Aufsichtsbehörde (verantwortlich für die Datenerhebung)
Landesbeaufragte für Datenschutz 
und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4 | 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 38424-0 | Fax 0211 38424-10
poststelle@ldi.nrw.de

2. Datenerhebung

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie 
diese mitteilen, andere Daten werden automatisch durch 
unsere IT-Systeme erfasst, sobald Sie den Kreis Steinfurt 
auf elektronischem Weg kontaktieren (Telefon, E-Mail 
etc.).
Für die Bearbeitung Ihrer naturschutzrechtlichen Anträge 
werden folgende personenbezogene Daten nach DSGVO 
erhoben, wozu Sie mit der Antragstellung gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO Ihre Einwilligung erteilt haben.
Vor- und Zuname, Anschri2, E-Mail-Adresse, Ggf. IP-Adresse, 
Firma/Behörde, Telefonnummer
Laut geltenden Vorschrifen werden diese Daten nur für 
die Zeit erhoben, wie Sie für die Durchführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes und der weiteren naturschutz-
rechtlichen Vorschrifen benötigt werden. Anschließend 
werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht.

3. Datenweitergabe an Dritte 

Ihre Daten werden bei Förderanträgen zur Verwen-
dungsnachweisprüfung an das Land NRW übermittelt. 
Außerdem werden sie bei Bedarf zur Durchführung von 
gerichtlichen Verfahren einschließlich Strafverfahren an 
die Polizeibehörden, Staatsanwaltschafen und Gerichte 
übermittelt.

4. Ihre Rechte

Selbstverständlich haben Sie in Bezug auf die Erhebung 
Ihrer Daten Rechte. Laut geltendem Gesetz ist der Kreis 

Steinfurt dazu verpeichtet, Sie über diese Rechte aufzu-
klären. Die Inanspruchnahme dieser Rechte ist für Sie 
kostenlos. Zum Teil sind die grundsätzlich geltenden 
Rechte aufgrund von sondergesetzlichen Regelungen je-
doch nicht gegeben.

5. AuskunDrecht

Sie haben das Recht, vom Kreis Steinfurt eine Bestäti-
gung zu verlangen, ob und wie der Kreis Steinfurt perso-
nenbezogene Daten von Ihnen bezieht. Dieses Recht ist 
durch die vorliegende Datenschutzerklärung realisiert. 
Zusätzlich können Sie eine elektronische Auskunf an-
fordern.

6. Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 

Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder 
sperren zu lassen. Letzteres kommt zur Anwendung, 
wenn die gesetzliche Lage eine Löschung nicht zulässt.

7. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde bzw. 
einer zuständigen Stelle zu beschweren, wenn Sie einen 
Grund zur Beanstandung haben sollten (siehe Punkt 1).
Wenn Sie Anliegen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten haben, besteht die Möglichkeit, sich 
direkt mit dem/der Datenschutzbeaufragen des Kreises 
Steinfurt in Verbindung zu setzen (siehe Punkt 1).

8. Widerrufsrecht 

Sie haben kein Recht auf Widerspruch gegen die Verar-
beitung personenbezogener Daten nach Artikel 21 Abs. 1 
DS-GVO, da naturschutzrechtliche Vorschrifen die Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten vorsehen (vgl. 
§ 52 Abs. 1 BNatschG).

9. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben kein Recht, eine Übertragung Ihrer Daten vom 
Kreis Steinfurt auf eine andere Stelle nach Art. 20 DS-
GVO zu beantragen, da die Datenverarbeitung im Rechts-
bereich des Bundes-Naturschutzgesetzes im ölentlichen 
Interesse liegt (vgl. Art. 21 Abs. 3 DS-GVO).


